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Beschluss:

1. Über die Anträge der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte (Anlagen 1.0 bis 1.2) und 
über die Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2) wird abgestimmt wie in den 
Anlagen vermerkt. Die Anlagen samt Einzelabstimmungsergebnissen sind Bestandteile des 
Beschlusses.

2. Dem Entwurf des Haushaltsplans 2018 einschließlich der unentgeltlichen Zuwendungen im 
Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Soziales und Gesundheit (Anlage 3) und dem Entwurf 
des Investitionsprogramms 2017 - 2021 wird unter Berücksichtigung der Einzelabstimmungs-
ergebnisse zu den Anträgen der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte (Anlagen 1.0 bis 
1.2) und den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2) zugestimmt.

Sachverhalt:

In den Anlagen 1 (1.0-1.2) sind die den Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Soziales und 
Gesundheit betreffenden Anfragen/Anregungen und finanzunwirksamen Anträge (1.0), die 
Anträge zum Ergebnishaushaushalt 2018 (1.1), zum Finanzhaushalt und Investitionsprogramm 
2017-2021 (1.2) der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte aufgelistet. Die Anlagen 2.1 
und 2.2 beinhalten die Ansatzveränderungen der Verwaltung. Die Anlage 3 beinhaltet die unent-
geltlichen Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Soziales und Gesundheit. 

Hinweise:
Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und 
-aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der 
Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher 
erst im Enddruck des Haushaltsplanes 2018 abgebildet werden. Zum Jahresabschluss 2016 (für 
das Haushaltsjahr 2017) sind für den Fachbereich Soziales und Gesundheit Haushaltsreste von 
249.801,26 € gebildet worden. Bis Ende 2021 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen 
Stand von 182.393,26 € abzubauen. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 
2018, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2021 mit insgesamt 21,6 Mio. € beziffert, beinhaltet 
dies Planung.

Dr. Hanke

Anlage/n:

Anlage 1.0-1.2
Anlage 2.1-2.2
Anlage 3
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Anlage 1.0.1  

 

 

 

Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2018 
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Anlage 1.0.2  

 

 

 

Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und 

Stadtbezirksräte zum Haushalt 2018 
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Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 042 
 
 
Teilhaushalt: FB 20 
Projekt 3E.210012  
 
 
Sanierung Gesundheitsamt 
 
Die Verwaltung wird gebeten, einen Stufenplan zur Sanierung des Gesundheitsamtes aufzu-
stellen. Eine Priorisierung der Maßnahmen mit Begründung soll dem Plan beigefügt werden. 
 
Begründung: 

 
Das Gebäude des Gesundheitsamtes entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Ansprü-
chen der heutigen Zeit und stellt sich im derzeitigen Zustand als nicht mehr passend zu den 
heutigen Ansprüchen an eine medizinische Versorgung in einer Großstadt dar. 
 
Im Haushaltsplan 2018 stehen erfreulicherweise 300.000 € an Mitteln (Planungskosten) für 
Vorplanungsleistungen zur Sanierung des Gesundheitsamtes (Projekt 3E.210012 im Investi-
tionsprogramm). 
 
Da für die Sanierung erhebliche Kosten zu erwarten sind, soll ein Stufenplan eine Übersicht 
über notwendige Maßnahmen geben, um in den nächsten Jahren Schritt für Schritt eine Sa-
nierung anzugehen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfSG am 05.12.2017      

FPA am 18.01.2018      
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Antrag der Fraktion DIE LINKE - Nr. 045 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0500 
 
 
Neues strategisches Ziel Ref. 0500 - Sozialreferat 
 
Für das Ref. 0500 - Finanzen wird als neues strategisches Ziel hinzugefügt: 
Erstellung eines Sozialatlases im zweijährigen Rhythmus mit möglichst umfangreichen Sozi-
aldaten. 
  
Begründung: 

 
erfolgt mündlich 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfSG am 05.12.2017      

FPA am 18.01.2018      
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Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 046 
 
Teilhaushalt: Ref. 0500 
Produkt: 1.31.3119.40 
 
 
Schulmittelfonds 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, mit dem die Diskrepanz zwischen 
den tatsächlichen Schulbedarfskosten einerseits und den im Regelbedarfssatz berücksichtig-
ten Schulbedarfen sowie den Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets an-
dererseits begegnet werden kann. Dabei sind insbesondere die in der Vorlage 17-05389 ge-
nannten Spitzenbelastungen einzelner Schuljahre (Einschulung, Übergang zur weiterführen-
den Schule und Medienausstattung/Taschenrechner) zu betrachten. Die entstehenden Kos-
ten sind zu ermitteln. 
  
Begründung: 

 
In der Vorlage 17-05389 hat die Verwaltung ausgeführt, dass die tatsächlichen Schulbedarfs-
kosten zum Teil beträchtlich über der Summe der im Regelbedarfssatz berücksichtigten 
Schulbedarfe und der Leistungen aus dem BuT-Paket liegen. Und weiter: "Für eine bedarfs-
gerechte Verteilung dieser Mittel ist die Abstimmung eines entsprechenden Konzeptes mit 
den dafür zuständigen Institutionen erforderlich. Es müsste ein geregeltes Antragsverfahren 
sowie ein Verteilungsmodus entwickelt werden, der die Erfordernisse bezüglich der unter-
schiedlichen Schulformen sowie die Spitzenbelastungen einzelner Schuljahre berücksich-
tigt."  
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfSG am 05.12.2017      

FPA am 18.01.2018      
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Antrag der Fraktion DIE LINKE - Nr. 047 
 
 
Teilhaushalt: Ref. 0500 
 
 
Konzept flächendeckende Entwicklungsstandsuntersuchung 
 
Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept zu erstellen, wie die flächendeckende Untersu-
chung aller Kinder 1 bis 2 Jahre vor der Einschulung in den Kindergärten in Braunschweig 
umgesetzt werden kann und darzustellen, welche finanzielle und personelle Ausstattung 
dazu erforderlich ist. 
 
 
Begründung: 

 
Im Bericht über die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzepts Kinderarmut wird unter 
Punkt 2.5. verdeutlicht, dass die Empfehlung zu einer flächendeckenden Untersuchung zum 
Entwicklungsstand von Kinder ein bis zwei Jahre vor der Einschulung bislang nicht umge-
setzt ist. Es wird auch gesagt, dass die Dringlichkeit dieser Maßnahme gesehen werde. 
 
Weiter heißt es: „Dies erfordert personelle Ressourcen, die entsprechend erweitert werden 
müssen." 
 
Ein solches Modell einer flächendeckenden frühen Untersuchung existiert in den Stadt Hil-
desheim als Modellprojekt. Dort hat man mit diesem Projekt PiAF (Prävention in aller Frühe) 
bereits positive Erfahrungen gesammelt. 
 
Angesichts der Tatsache, dass über 25% der Kinder bei der Einschulung Auffälligkeiten in 
ihrer Entwicklung zeigen, gilt es in präventive Maßnahmen Geld zu investieren, um allen Kin-
dern einen guten Start zu ermöglichen. 
 
Am Projekt beteiligt sind neben einem Team aus Kinderärztin und Arzthelferin, Erzieherin, 
Psychologin öder Sozialpädagogin, die Eltern sind zur Anwesenheit verpflichtet. 
 
Auch aus rein finanzieller Sicht ist Prävention immer erheblich kostengünstiger als spätere 
Maßnahmen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfSG am 05.12.2017      

FPA am 18.01.2018      
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Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 048 
 
 
Teilhaushalt: FB 50 
 
 
Wohnwagenaufstellplatz Madamenweg 94 
 
Die Verwaltung wird gebeten, einen Plan zur Sanierung des städtischen Wohnwagenaufstell-
platzes Madamenweg 94 aufzustellen. Dabei sollen die Bedarfe ermittelt und die Möglichkei-
ten aufgezeigt werden, wie den Ansprüchen, die sich aus der Historie der Braunschweiger 
Sinti ableiten lassen, entgegengekommen werden kann. Zudem soll die Nutzungsordnung an 
die veränderten Bedarfe angepasst werden. 
  
Begründung: 

 
Nach einer Ortsbegehung und dem Austausch mit den dort lebenden Sinti sowie einer histo-
rischen Einordnung hinsichtlich der Entstehung des Platzes durch die Stadt Braunschweig 
sollte auf Basis dieser Erkenntnisse sowohl die Nutzungsordnung angepasst als auch den 
Bedürfnissen der Bewohner/innen angemessen Rechnung getragen werden. 
 
  
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

AfSG am 05.12.2017      

FPA am 18.01.2018      
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Antrag der CDU-Fraktion - Nr. 050 
 
 
Teilhaushalt: alle 
Produkt: diverse 
 
 
Vorsorgeorientierte Haushaltspolitik durch konsequenten Abbau des strukturellen De-
fizits 
 

- Zur Beschlussfassung in allen Fachausschüssen - 
 
 
Die Stadt Braunschweig steht vor großen Herausforderungen deren dauerhafte Finanzierung 
auch nachhaltig gesichert werden muss. Die Verwaltung erarbeitet daher ein klar beziffertes 
und terminiertes Konzept zum signifikanten schrittweisen Abbau des strukturellen Haushalts-
defizits bis zum Ende dieser Wahlperiode und legt dieses dem Rat bis zum Ende des 1. 
Quartals 2018 zur Beschlussfassung vor. 
 
 
Ziel des Konzeptes soll neben einer stringenten Haushaltskonsolidierung eine konsequente, 
auf die künftigen Herausforderungen ausgerichtete Verwaltungsmodernisierung sein. 
Notwendig ist eine konsequente Aufgaben- und Standardkritik unter Einbeziehung des Kern-
haushaltes, der Gesellschaften und der Zuschussempfänger. 
  
Begründung: 

 
Die Verwaltung hat bei der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes ein strukturelles Defizit al-
leine für das Jahr 2018 in einer Höhe von 35 Millionen Euro ausgemacht. Demgegenüber 
stehen in der Planung Einsparungen mit der so genannten Rasenmäher-Methode in einer 
Höhe von 2,0 Millionen Euro für das kommende Haushaltsjahr. Diese beliefen sich in 2017 
auf 1,0 Million Euro und sollen bis 2021 kontinuierlich auf 5,0 Millionen Euro (also jährlich 1,0 
Million Euro zusätzlich) anwachsen. Auch wenn dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, 
können die Einsparungen das strukturelle Defizit nicht beseitigen. Und wenn man sich verge-
genwärtigt, dass es sich bei den für 2021 veranschlagten 5,0 Millionen Euro nur um rund 0,5 
% des Gesamtergebnishaushaltes handeln wird, so muss man feststellen, dass dieser Plan 
bisher auch nur wenig ambitioniert ist. 
 
Dabei gibt es ein klares Bekenntnis des Rates der Stadt Braunschweig aus dem Juni 2016 
zur strukturell soliden Haushaltsplanung, welches mit großer Mehrheit beschlossen wurde. 
 
Die Übersicht der Einnahmen belegt, dass wir uns weiterhin in einer guten konjunkturellen 
Lage befinden und wir - bei gleichzeitigem Blick auf die Ausgaben - derzeit kein Einnahme- 
sondern ein Ausgabeproblem haben. Dies bedeutet gleichzeitig, dass bei einem konjunktu-
rellen Abschwung - dessen Eintritt sicher ist, lediglich der Zeitpunkt ist unklar - das Defizit 
noch weiter ansteigt und somit große Einschnitte drohen, die viele Bereiche hart treffen wer-
den. Deshalb muss die jetzige gute konjunkturelle Lage - und damit im vollen Einklang mit 
dem bereits zitierten Ratsbeschluss aus dem Juni 2016 - genutzt werden, um ein Konzept zu 
erarbeiten, wie das strukturelle Defizit bis zum Ende der laufenden Ratsperiode signifikant, 
also mindestens in den einstelligen Millionenbereich, abgebaut werden kann. 
 
Dabei hilft der Blick in andere Kommunen: in der letztjährigen Haushaltsdebatte wurde von 
Christoph Bratmann auf die Stadt Mannheim verwiesen. Dort gibt es einen Stufenplan zum 
Abbau des strukturellen Defizits. Hier sollte die Verwaltung ein Vorbild sehen und den Kon-
takt suchen bzw. mögliche bereits bestehende Verbindungen intensivieren. Im Zentrum der 
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Überlegungen soll zum einen eine stringente Haushaltskonsolidierung unter Einbindung aller 
Fachbereiche liegen, um sicherlich vorhandene Einsparpotenziale aufzudecken. Zum ande-
ren erwarten wir eine zielgerichtete Verwaltungsmodernisierung, die eine konsequente Über-

prüfung der Verwaltungsabläufe ebenso beinhaltet wie auch dringend notwendige Innovatio-
nen in den Bereichen Digitalisierung und Smart City. 
 
Weitere wichtige Punkte sind unter anderem die weitere Professionalisierung der bestehen-
den Strukturen zum Einwerben von Fördermitteln, eine kluge Arbeitsteilung durch den Ein-
satz externer Partner (bspw. PPP, aber auch eine intensivierte Vergabe der Planungen für 
Bebauungspläne) und natürlich eine konsequente und ständige Diskussion zur Aufgabenkri-
tik und zu Standards der Aufgabenerledigung. Orientierung sollen dabei die Kennzahlen und 
Erfahrungen anderer deutscher Großstädte und - vor allem bei der Digitalisierung - anderer 
europäischer Länder bieten. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FwA am 28.11.2017      

AfKW am 01.12.2017      

WA am 01.12.2017      

AfSG am 05.12.2017      

BA am 05.12.2017      

PlUA am 06.12.2017      

JHA am 07.12.2017      

SpA am 07.12.2017      

SchA am 08.12.2017      

GA am 08.12.2017      

AfI am 11.12.2017      

FPA am 18.01.2018      
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Nr. 051 
 
 
Teilhaushalt: alle 
Produkt: diverse 
 
 
Nachhaltige Stadtentwicklung und Haushaltspolitik 
 
Die Bemühungen um den effektiven und sparsamen Einsatz von Haushaltsmitteln sollen sich 
zukünftig enger an den Aufgaben und Zielen der Stadtentwicklung orientieren. Das in den 
letzten Jahren praktizierte Einsparprogramm zur Verringerung eines angenommenen struktu-
rellen Defizits nach der sog. „Rasenmähermethode“ wird deshalb letztmalig im Jahr 2018 
umgesetzt und in den Folgejahren nicht weitergeführt. 
 
Bei der Haushaltsaufstellung und der damit verbundenen Steuerung der Mittelverwendung 
wird zukünftig verstärkt von wirkungsorientierten inhaltlichen Zielplanungen ausgegangen, 
die die Grundlagen für die Feststellung des notwendigen und effektiven Ressourceneinsat-
zes darstellen. Dazu gehört auch die fortlaufende Überprüfung der Zielerreichung in allen 
wichtigen kommunalen Handlungsfeldern. 
 
In diesem Zusammenhang sind auch Untersuchungen von Organisationsstrukturen und Ab-
läufen innerhalb der Verwaltung ggf. sinnvoll, wenn diese ergebnisoffen durchgeführt und ex-
tern begleitet werden. Dabei muss in jedem Einzelfall Aufwand und Nutzen gegeneinander 
abgewogen werden. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat entsprechende Vorschläge zu machen. 
 
  
Begründung: 

 
2016 beauftragte der Rat die Stadtverwaltung damit, unter der Überschrift „Gewerbesteuer-
glättung“ einen Vorschlag für die zukünftigen Haushaltspläne zu machen, um einem sich ab-
zeichnenden strukturellen Defizit zu begegnen. Daraus ergaben sich im Haushalt 2017 und 
im Haushaltsentwurf 2018 über alle Fachbereiche hinweg pauschale Einsparungen nach der 
„Rasenmähermethode“. Diese unreflektierten und nicht an den tatsächlichen Erfordernissen 
orientierten Einsparungen zeigten zum Teil fatale Auswirkungen, wie u.a. bei der Streichung 
einer dritten Praxisklasse deutlich wurde. Dauerhaft dürfte sie auf keine Akzeptanz treffen. 
 
Ganz abgesehen davon, dass die vorgeschlagene Höhe der Kürzungen keinesfalls die Unsi-
cherheit der Einnahmeschwankungen und eine Unterfinanzierung in schlechten Zeiten auf-
fangen kann, darf Sparen nicht zum alleinigen Selbstzweck werden.  
Wir sehen derzeit keine Ansätze für ein chronisches Defizit, das die Finanzfähigkeit der Stadt 
im Planungszeitraum gefährdet. Trotzdem müssen bei jeder Entscheidung auch die Fragen 
nach der Finanzierbarkeit, dem effektiven Einsatz von Geld- und Personalmitteln und einer 
guten Organisationsstruktur gestellt werden. Dies sollte allerdings immer im Zusammenhang 
mit den Zielen der künftigen Stadtentwicklung erfolgen. 
Reine Einsparvorgaben oder Begrenzungen von Ausgabehöhen ohne als Ausgangspunkt 
die notwendigen Leistungen für alle Einwohner/innen und die Ziele für die Stadtgesellschaft 
festzulegen, führen langfristig sogar zu höheren Ausgaben, weil wesentliche Entwicklungen 
verpasst werden können.  
Zusammengefasst sollte gute Haushaltspolitik sich von folgender Frage leiten lassen: Ma-
chen wir das Richtige und machen wir es richtig, auch unter dem Gesichtspunkt begrenzter 
Ressourcen? 
 
Insofern sollte die Ressourcensteuerung in Zukunft auf folgenden Grundsätzen aufbauen: 

22 von 48 in Zusammenstellung



   

1.  Die ständige Frage nach den zugrundeliegenden Zielen und der Effektivität 
der Umsetzung (Zielmanagement). Dazu sollten neben dem ISEK für einzelne 
Bereiche eigene Entwicklungs- und Umsetzungspläne aufgestellt werden, die 
auch konkret mit Zahlen hinterlegt sind. 

2. Die fortlaufende Überprüfung, ob und wie die festgelegten Ziele erreicht wur-
den. 

3. Die Überprüfung von Organisationsstrukturen und –Abläufen mit offenen Er-
gebnisvorgaben und externer Begleitung. 

4. Die Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, inner-
halb des „Konzerns Stadt“ und mit der Zivilgesellschaft. 

5. Ein aussagefähiger Vergleich zwischen Aufwand und Zielerreichung mit ande-
ren Städten, sofern eine inhaltliche Vergleichbarkeit gegeben ist. 

 
Auch das hier vorgeschlagene Verfahren hat sich natürlich an den Grundsätzen einer effekti-
ven und nachhaltigen Mittelverwendung zu orientieren. D.h., dass bei all diesen Punkten 
stets die Frage nach Aufwand und Nutzen zu prüfen ist und dass jeweils nur die Schritte um-
gesetzt werden sollen, bei denen Aufwand und Nutzen in einem eindeutig positiven Verhält-
nis zueinanderstehen. 
 
 
Ausschussempfehlung: 
 

 Abstimmungsergebnis Antrag somit 

dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 

FPA am 18.01.2018      
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